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der Abg .. Dr.Ermacora 

und Genossen 

an den Herrn Bundeskanzler 

XlII. Gesctzgebungsperiod~ 

!nf'rage 

he treffend Verwaltungsstraf'senate 

Die Ent'·5.cklung der Verv;al tung bringt es mi t sich, daß 

sich die ':+;rafrechtspflege zunehmend auf die Strafrechts

pflege durch. '1ie Verlval tUllg verlegt.. Der Bundesverfassungs

gesetzgeber ha· ... schon im Jahre 1925 die Einrichtung von Ver

waltungsstrafsena-::en verlangt (Art~11 .AliJs(.3 B.-VG). Sie 

sollten als unabhäLgige Behörden zum Schutz des ei.nzelnen 

und zur Erleichterun(; der Verwal tung eingerichtet werden. 

Bis heute ist der Verl'assungsbefehl des Art.11 Abs.3 B.-VG nicht 

ausgeführt, obschon die Flut von Verwaltungsdelikten immer 

mehr Personen betrifft. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Herrn Bundeskanzler folgende 

A n fra g e: 

1 .. ) Hat das Bundeskanzleramt eine Übersicht, w.ie sehr die 

Verwaltungsstrafrechtspflege seit 1950 zugenommen hat, w'enn 

ja, wie sieht diese Entwicklung im einzelnen aus? 

2~) Wann kann mit der Vorlage eines AusfUhrungsgesetzes 

zu .4.rt .. 1'1 Aba.3 Bo-VG (Einsetzung unabhängiger Verwaltungs

stra.:fsenate in den Ländern) gerechnet werden? 
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